
TETRA ist ein digitaler Funkstandard, der für 
Behörden mit Sicherheitsaufgaben, wie Poli-
zei, Feuerwehr, Rettungsdienste, aber auch 
für Industrie, ÖPNV, Flughäfen und Militär 
entwickelt wurde. TETRA soll den alten analo-
gen Funkstandard aus den 50er Jahren ablö-
sen. TETRA ist bereits jetzt ein hoffnungslos 
veraltetes System aus den 90er Jahren und 
aufgrund seiner niederfrequenten Pulsstruktur 
grundsätzlich inkompatibel mit biologischen 
Systemen. Eine „abschließende Bewertung“ 
der Behörden in Bezug auf „mögliche gesund-
heitliche Auswirkungen“ ist erst für 2013 ange-
kündigt - dann, wenn alles aufgebaut ist.  
 

Was man über TETRA wissen sollte: 

 TETRA wird eingeführt wider besseren Wissens um die Gefähr-
lichkeit der Strahlung. 

 TETRA-Basisstationen senden immer mit voller Leistung, auch 
wenn keine Gespräche geführt werden. Damit erhöht sich die 
Grundlast der Dauerbestrahlung. 

 BOS - Funk muss überall funktionieren – somit werden auch die 
letzten bestehenden „Funklöcher“ dauerbestrahlt (das alte analo-
ge Funksystem funkt nur bei Bedarf). 

 TETRA wird den Anstieg der „Elektrosensibilität“ beschleunigen. 
Die gesellschaftlichen Folgekosten werden steigen durch vermin-
dertes Wohlbefinden, sinkende Leistungsfähigkeit und zuneh-
mende Erkrankungen. 

 Wertverluste von Immobilien in der Nähe von Senderstandorten 
sind unvermeidlich. 

 TETRA belastet die Systemnutzer (Polizisten, Feuerwehrleute, 
Rettungsdienste etc.) erheblich. Hierzu vorliegende Erfahrungsbe-
richte aus anderen Ländern sind alarmierend. 

 TETRA hat im Betrieb Sicherheitsmängel, insbesondere bei Groß-
einsätzen. Deshalb ist eine Leistungsverbesserung der Technik ge-
plant. Eine Veränderung der Signalbandbreite und/oder verän-
derte Modulationsverfahren und damit neue Pulsanteile in den 
Signalen werden TETRA-Strahlung aller Voraussicht nach aber 
noch toxischer machen als es jetzt schon ist (so wie z.B. bei Ein-
führung der 8,34 Hz Pulsung des EDGE-Standards bei GSM). 
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Weitere Informationen und Dokumentationen zu TETRA unter: 

www.diagnose-funk.org/technik/tetra 
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Was Tetra-Nutzer berichten: In Großbritannien wa-

ren die Polizeibeamten von Lancashire die ersten Benutzer des TETRA
-Airwave-Systems. Innerhalb von nur neun Monaten, nachdem der 
TETRA-Bündelfunk in Lancashire eingeführt worden war, häuften sich 
die Berichte über negative Gesundheitsfolgen. Steve Edward, Vorsit-
zender der Polizistenvereinigung der Stadt Lancashire, sah sich veran-
lasst, einen Fragebogen an die Polizeibeamten zu verteilen, um Nähe-
res darüber zu erfahren. Von den 246 Fragebögen, die zurückkamen, 
berichten 173 über negative Gesundheitsfolgen. Ein Beispiel: 
„Kopfschmerzen und Migräne ungefähr dreimal pro Woche. Bevor 
ich je ein TETRA-Mobilteil benutzt habe, hatte ich noch nie so 
schwerwiegende Kopfschmerzen oder Migräne“ 

Diagnose-Funk fordert 
 Anwendung des Minimierungsprinzips. In Wohnungen darf 

die Strahlenbelastung  1 Mikrowatt pro Quadratmeter nicht 
überschreiten. Darum keine Standortwahl ohne Simulation. 

 Öffentliche Aufklärung und Einbindung der betroffenen Anlie-
ger (Präsentation der Simulationsergebnisse, Alternativen-
prüfung, Begründung der Standortwahl) 

 Minimierungskonzepte für die Systemnutzer  durch techni-
sche Vorsorge an Handfunkgeräten und Fahrzeug-
Funkanlagen 

 Aufklärung der Systemnutzer durch Vermittlung von Selbst-
schutzstrategien 

 Umfassender Versicherungsschutz für Standortvermieter, 
Systembetreiber und Systemnutzer.  

 Einrichtung vertraulicher Meldestellen für TETRA-
Geschädigte aus den BOS - Diensten 

Diagnose-Funk unterstützt den Widerstand gegen den 

Aufbau von TETRA-Masten, die Forderung nach Rückbau bestehender 
und lehnt den digitalen Systemstandard TETRA (terrestrial trunked 
radio) grundsätzlich ab. Es muss schnellstmöglich ein unschädlicher 
Funkstandard für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben (BOS) entwickelt werden: ungepulste Strahlung, Strahlung 
nur bei Bedarf, Leistungsregelung, keine Richtfunkstrecken u.a.. 

Sollten durch Aufstellung von Masten bereits Fakten geschaffen oder 
Gemeinderatsbeschlüsse nicht mehr umkehrbar sein, müssen folgen-
de Forderungen an die Behörden gestellt werden: 


